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AllgemeinesI.	

Lektion 1: Sinn und Zweck der Abgabenordnung

Die Abgabenordnung (AO) stellt die „Spielregeln“ im Finanzverfahren 
auf. Ihre Kenntnis ist erforderlich für den Umgang zwischen den Betei-
ligten (Steuerpflichtigen, Finanzbehörde und Dritten). Die AO ist auch 
wichtiger Bestandteil aller steuerrechtlichen Prüfungen, da sie zugleich 
als „Grundgesetz des Steuerrechts“ Einfluss auf alle Steuergesetze hat.

Ergänzt wird die AO von der Finanzgerichtsordnung (FGO), welche die 
Vorschriften für das Verfahren vor den Finanzgerichten beinhaltet.

Ziel des Buches ist es, Ihnen anhand von Fallbeispielen einen konkreten 
Einstieg in AO und FGO zu verschaffen und – hoffentlich – auch Ihren 
Spaß an der interessanten und vielseitigen Materie zu wecken.

Die AO aus der Sicht der AO

Jedes Gesetz hat seinen Zweck, auch die Abgabenordnung. Die folgen-
den Fälle stellen Ihnen „die AO aus der Sicht der AO“ vor, nämlich ihren 
definierten Anwendungsbereich und ihren inhaltlichen Grobaufbau.

 Fall 1
Als die Steuerpraktikantin P erfährt, dass sie sich die kommende Zeit mit 
der „Abgabenordnung“ zu beschäftigen hat, fragt sie erst mal: „AO, was 
ist das eigentlich? Wofür brauche ich das?“

Die AO enthält als „Grundgesetz des Steuerrechts“ die Vorschriften des 
Steuerrechts, die für mehrere bzw. alle Steuerarten gelten und kann 
so unnötige Wiederholungen in den Einzelsteuergesetzen ersparen. Sie 
kann damit auch mit dem „Allgemeinen Teil“ des BGB im Zivilrecht 
verglichen werden. 

 Fall 2
P möchte nun gerne wissen, für welche Steuerarten genau die AO gelten 
soll.
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Die Antwort finden Sie in § 1 AO: Die AO gilt für alle Steuern und Steu-
ervergütungen, die durch Bundesrecht (Art. 105 GG) oder EU-Recht (z.B. 
EU-Vertrag) geregelt sind und durch Bundes- oder Landesfinanzbehörden 
(Art. 108 GG) verwaltet werden (§ 1 Abs. 1). Sie ist ferner sinngemäß auf 
steuerliche Nebenleistungen anzuwenden (§ 1 Abs. 3). 

Die AO ist somit das „Grundgesetz des Steuerrechts“.

Übrigens: Wenn in Zukunft in diesem Buch ein § ohne Gesetz zitiert 
wird, ist immer die AO gemeint.

„Steuern“, das ist ein „weites Feld“, findet P. Sie denkt nicht nur an die 
„großen Gesetze“ wie Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbe-
steuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer, Grunderwerbsteuer, Umsatz-
steuer, sondern auch an alle anderen Steuergesetze, die sie aus ihren Ge-
setzestexten kennt. Wo ist der Begriff „Steuern“ aber genau definiert? 

Steuern sind nach § 3 Abs. 1 Geldleistungen, die nicht eine Gegenleis-
tung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-
rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen aufer-
legt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die 
Leistungspflicht knüpft.

Fallen hierunter auch Zulagen, Prämien oder Subventionen nach den 
EU-Marktordnungen?

Nein, Zulagen (Investitionszulage), Prämien (Wohnungsbauprämie) oder 
EU-Subventionen sind keine Steuern im Sinn des § 1. Die AO gilt für 
diese nur, wenn ihre Regelungen in den jeweiligen Spezialgesetzen aus-
drücklich für anwendbar erklärt wurden (beispielsweise § 14 InvZulG 
2010, § 8 WoPG).

 Fall 3
P beginnt nun im Inhaltsverzeichnis der AO zu blättern, um eine erste 
Übersicht zu gewinnen. Warum tun Sie ihr es nicht gleich, denn nur so 
werden Sie mit dem Gesetz vertraut. Welchen groben inhaltlichen Aufbau 
werden Sie und P hierbei vorfinden?
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7Lektion 1: Sinn und Zweck der Abgabenordnung

Die AO ist wie folgt gegliedert:

1. Teil: Einleitende Vorschriften §§ 1 – 32j
2. Teil: Steuerschuldrecht §§ 33 – 77
3. Teil: Allgemeine Verfahrensvorschriften §§ 78 – 133
4. Teil: Durchführung der Besteuerung §§ 134 – 217
5. Teil: Erhebungsverfahren §§ 218 – 248
6. Teil: Vollstreckung §§ 249 – 346
7. Teil: Außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren §§ 347 – 367
8. Teil: Straf- und Bußgeldvorschriften und -verfahren §§ 369 – 412
9. Teil: Schlussvorschriften §§ 413 – 415

Diese Gliederung orientiert sich damit an dem 3-stufigen Besteuerungs-
verfahren:

Stufe: 1.	
Entstehung des Steueranspruchs 
(1. und 2. Teil)

Stufe: 2.	
Steuerfestsetzung = Konkretisierung der Ansprüche 
(3., 4. und 7. Teil)

Stufe: 3.	
Steuererhebung = Realisierung der Ansprüche
(5. und 6. Teil)

Hinzu kommen die Sanktionsvorschriften des 8. Teils 

Abgabenordnung (AO)

Die AO ist das „Grundgesetz des Steuerrechts“.

Sie ist nach dem 3-stufigen Besteuerungsverfahren (Entste-
hung – Festsetzung – Erhebung des Steueranspruchs) gegliedert.

!
Leitsatz 1

7
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